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Gegenstand: Stellenausschreibung 
 
Die Marktgemeinde schreibt folgende Stelle aus: 
 

1 Karenzvertretung im Bürgerservice 
(m/w/d) 

nach Ablauf der Befristung Übertritt in die Finanzbuchhaltung möglich 
 
 
Beschäftigungsausmaß: 30 Stunden  
Dienstantritt: ehestmöglich 
Entlohnung: Die Einstufung erfolgt nach dem Stmk. Gemeindevertragsbediensteten-
gesetz (Anrechnung von Vordienstzeiten nach den gesetzlichen Bestimmungen)  
KV VB Angestellte c St

 
 
Erfordernisse: 
Österreichische Staatsbürgerschaft aufgrund der Tätigkeiten im hoheitlichen Bereich 
Bereitschaft zur Absolvierung der Dienstprüfung und von Weiterbildungen 
Grundwissen der Buchhaltung von Vorteil 
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
Freundliches, sicheres Auftreten  hohes Maß an sozialer Kompetenz 
Versierter, selbstsicherer Umgang mit digitalen Medien  
 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte unter Anschluss eines Motivations-
schreibens, eines Lebenslaufes, Staatsbürgerschaftsnachweises sowie 

an die Marktgemeinde Admont 
(gde@admont.gv.at) 
 
Fristende für die Bewerbung: Montag, 19.2.2024, 12:00 Uhr 
 
Die Stellenvergabe erfolgt unter Beachtung des Stmk. Gleichbehandlungsgesetzes. 
 
Der Bürgermeister 
Christian Haider 
 
 
 
 
 Angeschlagen am: 02.02.2024 
 Abgenommen am: 19.02.2024 
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Prüfinformation Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß
§ 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.


